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Freizügigkeit und Armenfürsorge.
(Von unserm Bundesgerichtskorrespondenten.)

Die staatsrechtliche Abteilung des Bundesgerichts hatte sich kürzlich mit zwei
staatsrechtlichen Beschwerden betreffend Niederlassungsfreiheit zu befassen,
die beide gegen den Kanton Baselstadt gerichtet waren. Die eine der
Beschwerden wurde abgewiesen, die andere dagegen gutgeheißen.

1.

Ein Bürger K. B. der solothurnischen Gemeinde Grindel, dem der
Regierungsrat von Basel-Stadt am 7. Juli 1931 die Niederlassung wegen
Verarmung entzogen hatte, stellte in der Folge verschiedene Gesuche um Aufhebung
des Niederlassungsentzuges, um in Basel wieder Arbeit ausnehmen zu können.
Da diese Gesuche abgewiesen wurden, zog B. anfangs April 1934 unerlaubterweise
nach Basel und wurde daher wegen verbotenen Aufenthaltes zu drei Tagen Haft
verurteilt.

Gegen dieses Strafurteil reichte B. einen Rekurs beim Bundesgericht ein und
machte geltend, das Urteil verletze den in Art. 45 aufgestellten Grundsatz der Nieder-
lassungsfreiheit, da er ^ in bürgerlichen Ehren und Rechten stehend ^ das
Recht habe, nach Basel zu ziehen.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen. Es steht ohne weiteres
fest, daß der Entzug der Niederlassung noch in Kraft stand, als B. wieder nach Basel
zog, und das war ihm auch nach den wiederholten Abweisungen seiner Niederlassungsgesuche

bekannt. Nun hat der Entzug der Niederlassung wegen Verarmung
allerdings keine unbeschränkte Dauer, sondern es muß die Niederlassung wieder
bewilligt werden, wenn die Voraussetzung der Verarmung weggefallen ist sBGE
60 I S. 95). Wer aber einmal wegen Verarmung ausgewiesen worden ist, hat vor
einer neuen Niederlassung den Nachweis zu leisten, daß er sich wieder in bessern
Verhältnissen befindet und sich ohne Gefahr, die öffentliche Wohltätigkeit in Anspruch
nehmen zu müssen, selbst zu erhalten vermag. Diesen Nachweis hat B. weder er-
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bracht, noch angetreten; denn ein Ausweis über eine momentane Anstellung genügt
hierzu nicht; es muß vielmehr dargetan sein, daß die Anstellung für eine gewisse
Dauer gesichert ist. Fraglich könnte nur sein, ob ihni gestattet werden wollte, von
einem solothurnischen Wohnsitz aus (seinem Heimatkanton) in Basel der
Arbeit nachzugehen, was auf Gesuch hin vorerst die Basler Behörden zu entscheiden
hatten. (Urteil vom 14. September 1934.)

11

Einem in der basellandschaftlichen Gemeinde Münchenstein
heimatberechtigten Ehepaar F.-B., das im April 1934 zu einem in Basel wohnhaften
Sohne ziehen wollte, nachdem es bis dahin in Münchenstein von einem andern
Sohne und der örtlichen Armenpflege unterstützt worden war, verweigerte das
baselstädtische Kontrollbureau die Niederlassungsbewilligung wegen Mittellosigkeit

der Petenten, und der Regierungsrat bestätigte dies, nachdem die
Heimatgemeinde Münchenstein sich geweigert hatte, für allfällig später notwendig
werdende Unterstützungen Gutsprache zu leisten. Der Regierungsrat führte aus,
daß nach Art. 45, Abs. 3 BV einem kantonsfremden Schweizerbürger die Niederlassung

entzogen werden dürfe, wenn er dauernd der öffentlichen Wohltätigkeit
zur Last falle. Es könne daher, wie Prof. Burckhardt in seinemVerfassungskom-
mentar ausführte, „vernünftigerweise dem Niederlassungskanton auch nicht das
Recht bestritten werden, die Niederlassung zu verweigern, wenn es klar auf der
Hand liege, daß der Einziehende auf fremde Unterstützung angewiesen sei".

Das Bundesgericht hat eine gegen diesen Entscheid eingereichte
staatsrechtliche Beschwerde indessen gutgeheißen. Nach dem klaren Wortlaut von
Art. 45 BV sind die Kantone zwar berechtigt, einem niedergelassenen kantonsfremden

Schweizer im Falle seiner Verarmung und bei Ablehnung einer
angemessenen heimatlichen Unterstützung die Niederlassung zu entziehen, nicht aber
auch einem Neueinziehenden unter Hinweis auf seine Mittellosigkeit die Niederlassung

zu verweigern (BGE M I 8<>). Die von Pros. Burckhardt in seinem
Kommentar vertretene gegenteilige Ansicht ist vom Bundesgericht schon wiederholt
abgelehnt worden. Aber wenn man auch noch Art. 45 BV in der von Prof. Burckhardt

vorgeschlagenen Richtung auslegen wollte, so wäre im vorliegenden Fall die
Verweigerung der Niederlassung doch nicht zulässig, indem hier angesichts der
unbestrittenen Bereitwilligkeit des in Basel wohnenden Sohnes zur Aufnahme seiner
Eltern und der bisherigen Unterstützung seitens anderer Kinder eine bevorstehende
Beanspruchung der öffentlichen Armenfürsorge nicht ohne weiteres auf der Hand
liegt. (Urteil vom 14. September 1934.) Dr. L. <4. (Pully).

Beschwerdeentscheid betreffend den Unterstützungswohnsitz.

Mit Eingabe vom 5. März 1934 führte der Ortsbürgerrat der Stadt Luzern gegen
das Waisenamt Hasle Beschwerde mit folgender Begründung: Am 17. Februar 1934
habe die Amtsvormundschast Luzern mitgeteilt, daß die Pflegekosten der in St.
Urban versorgten A. R.-Z., von Hasle, durch die Nrmenbehörde übernommen werden
müssen. Frau R. stehe unter Vormundschaft in Luzern seit dem 19. Februar 1933,
an welchem Tage die Vormundschaft von Honau her übertragen worden sei. Gegenüber

der vom Ortsbürgerrat erlassenen Unterstützungsanzeige stelle nun Hasle den
Antrag, es habe Honau die Hälfte der Kosten in St. Urban zu tragen. Dieses
Begehren sei unbegründet; denn mit der Bormundschaftsübertragung sei auch der
armenrechtliche Wohnsitz verändert worden. Hasle habe von der Übertragung
Kenntnis erhalten und nicht dagegen Beschwerde geführt.
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